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Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.03.2022 
Verwendung des gemeindlichen Wappens 
 
 
Anfrage: 
 
Siehe Anlage! 
 
 
Zu den Fragen aus der Anfrage von Bündnis90/Grüne vom 07.03.2022 wurde seitens des Gemein-
devorstandes in seiner Sitzung vom 27.04.2022 wie folgt Stellung genommen:  
 
zu 1) Der Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 zu ei-
ner Anfrage der Bürgerliste wegen der parteipolitischen Verwendung von Wappen und Logo der 
Gemeinde festgehalten, dass im Zuge der Fraktionstätigkeit Wappen und Logo der Gemeinde ver-
wendet werden dürfen. Für parteipolitische Zwecke gilt dies jedoch nicht. 
zu 2) siehe Nr. 1 
zu 3) Fraktionen sind nach hessischer Gemeindeordnung Bestandteil der Gemeindevertretung und  
somit berechtigt das Gemeindewappen zu führen. Für parteipolitische Zwecke gilt dies jedoch 
nicht. 
zu 4) siehe Nr. 3 
zu 5) siehe Nr. 3 
zu 6) siehe Nr. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen hat in seiner Sitzung vom 27.04.2022 beschlos-
sen, keine Wappensatzung zu erlassen und weiterhin auch künftig nach Ermessen darüber zu ent-
scheiden, wer die Berechtigung des Führens des Gemeindewappens erhält. 
 
 
 
Anlage(n): 

(1) Fragen-gemeindevertretersitzung-wappen 
 
 




